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I. Vorlage 

 

Gemeinderat am 22.09.2020  öffentlich  Entscheidung  

  

 

II. Tagesordnungspunkt 

 

Modernisierungskonzept "Ausbau ländlicher Wege"  

 

 

III. Anlagen 

 

1.1-Erläuterungsbericht-M1 

1.2-Übersichtskarte-Gundelfinger-Moos 

2.1-Erläuterungsbericht-M2 

2.2-Übersichtskarte-Heuhofweg   

 

 

IV. Beschlussvorschlag 

 

Siehe Darstellung des Sachverhalts 
 

 

V. Finanzielle Auswirkungen 

 
 keine  Einnahmen:   

  Ausgaben:   

 

 Planmäßig  HH-Stelle  

 Überplanmäßig  HH-Stelle  

 Außerplanmäßig  HH-Stelle  

 Deckungsvorschlag  HH-Stelle  

 Verpf.ermächtigung  HH-Stelle  

 

  
 



Darstellung des Sachverhaltes 

Da es im Gemeindegebiet schon seit längerem einige Hauptwirtschaftswege gibt, die 

sehr starke Schäden und Setzungen aufweisen wird es höchste Zeit die Wege zu 

modernisieren.  

 

Hierzu gibt es vom Ministerium für Ländlichen Raum, Ernährung und Verbraucher-

schutz ein Förderprogramm über die nachhaltige Modernisierung von ländlichen We-

gen. Ziel ist die nachhaltige Verbesserung von zentralen land- und forstwirtschaftli-

chen Wegen, die in der Funktionsfähigkeit in Bezug auf ausreichende Breiten und 

fehlender Tragfähigkeit beeinträchtigt sind. 

 

Der Zuschusssatz beträgt 40 % der zuwendungsfähigen Kosten, wobei die maximale 

Zuwendungshöhe 100.000 € beträgt. (d. h. max. zuwendungsfähige Netto - Baukos-

ten von 250.000 € je Maßnahme) Das Förderprogramm läuft noch bis Ende 2021 

bzw. bis die dafür bereitgestellten Summen abgerufen wurden. (Windhundverfahren). 

 

Die Antragsannahme erfolgt über die jeweilige untere Flurbereinigungsbehörde. 

 

Der Ausbau wird nur im Vollausbau und mit den festgesetzten Breiten von 3,50 m 

Asphaltfahrbahn und jeweils 0,75 m Bankettbreite gefördert. 

 

Es wurden 2 Maßnahmen ausgewählt, die schon seit längerer Zeit erhebliche Män-

gel und Schäden aufweisen: (siehe Anlagen) 

 

1. Anbindung „Gundelfinger Moos“ bei Schwarzenwang 
(Netto - Baukosten ca. 87.000 €) 

 

2. Heuhofweg 
(Netto - Baukosten ca. 104.000 €) 

 

Da das Förderprogramm noch bis Ende 2021 läuft, ist vom Gemeinderat zu ent-

scheiden, ob noch weitere Maßnahmen beantragt werden sollen.   

 

 

 

  

 

Beschlussvorschlag 

1. Die Gemeinde Sontheim beantragt die Förderung der beiden vorgestellten 
Maßnahmen bei der unteren Flurbereinigungsbehörde. 
 
2. Die Maßnahmen werden nach bewilligter Förderung 2021 finanziert und um-
gesetzt. 

 

3. Die Gemeindeverwaltung wird beauftragt, zu prüfen, wo noch weitere Moder-
nisierungsmaßnahmen der land- und forstwirtschaftlichen Wege notwendig sind. 
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